Antrag des Vorstandes der xy-Genossenschaft an die Generalversammlung
Ort:
Datum: 

Zweck der Genossenschaft ist gemäß § 1 GenG die Förderung des Erwerbs und der Wirtschaft der Mitglieder sowie die Förderung der sozialen und kulturellen Belange der Mitglieder durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb. 
Der Vorstand schlägt der Generalversammlung daher folgende Beschlussfassung vor:

1.)
Die Generalversammlung möge beschließen, dass die Genossenschaft ab dem TT.MM.JJJJ eine/n Altenpfleger/in beschäftigt, der die Pflege der Genossenschaftsmitglieder in der genossenschaftlichen Wohnanlage übernimmt. Anspruch auf die Pflegeleistungen haben alle Mitglieder, die nach ihren persönlichen Verhältnissen eine Pflegekraft oder Unterstützung benötigen.
2.)
Der Vorstand wird beauftragt, entsprechende Vorschläge / Planungen zu erarbeiten und den Mitgliedern zur Entscheidung vorzulegen. 
3.)
Bei der Planung ist Sorge dafür zu tragen, dass so viele Mitglieder wie möglich die Unterstützung bei der Pflege tatsächlich nutzen können.
4.)
[bookmark: _GoBack]Die Kosten der Pflegekraft trägt die Genossenschaft in voller Höhe. Art und Umfang und die daraus entstehenden Kosten werden vom Vorstand unter Berücksichtigung der Finanz- und Ertragslage der Genossenschaft geplant.



____________________
Vorstand


Vermerk:
angenommen: ja/ nein

siehe Protokoll der Generalversammlung vom
